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H & F – Bauherreninfo Nr. 6 
Gesetz zur Eindämmung illegaler Betätigungen im Baugewerbe 
Neue Bauabzugssteuer von 15 % 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
 
der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das o. a. Gesetz am 
30.08.2001 eingeführt. Innerhalb dieses Gesetzes wurde zur Sicherung von Steuer-
ansprüchen bei Bauleistungen ein Steuerabzug eingeführt. Die Regelungen hierzu 
enthält der neue Abschnitt VII des Einkommensteuergesetzes (§ 48 – 48 d EStG). Ab 
01.01.2002 haben danach bestimmte Auftraggeber von Bauleistungen im Inland ei-
nen Steuerabzug von 15 % des Bruttoentgeltes für Bauleistungen einzubehalten und 
diese Steuer an das Finanzamt abzuführen, sofern nicht eine vom zuständigen Fi-
nanzamt ausgestellte Freistellungsbescheinigung vorliegt. Zu diesem Steuerabzug 
sind alle juristischen Personen des öffentlichen Rechts und alle Unternehmer im Sin-
ne des § 2 UStG, für die jemand im Inland Bauleistungen erbringt, verpflichtet. Die 
Abzugspflicht besteht auch bei bereits bestehenden Bauvertragsverhältnissen für 
Zahlungen, die ab dem 01.01.2002 fällig werden.  
 
Nach § 48 Abs. 1 EStG sind unter Bauleistungen Leistungen zu verstehen, die der 
Herstellung, Instandsetzung, Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von Bau-
werken dient. Planungsleistungen (z. B. von Ingenieuren und Architekten) sind keine 
Bauleistungen in diesem Sinne, d. h. daß die Vergütung der Ingenieurleistungen oh-
ne Abzug ausbezahlt werden kann. Der Steuerabzug unterbleibt, wenn der bauaus-
führende Unternehmer dem Auftraggeber eine gültige Freistellungsbescheinigung 
seines zuständigen Finanzamtes vorlegt oder die im Gesetz angegebenen Bagatell-
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grenzen nicht überschritten werden. Die Bagatellgrenze wiederum ist nicht über-
schritten, wenn die Bauleistung eines Bauausführenden an ein und denselben Auf-
traggeber im laufenden Kalenderjahr 5.000 EURO nicht übersteigt. Die Grenze wird 
auf 15.000,- EURO angehoben, wenn der Leistungsempfänger ausschließlich steuer-
freie Umsätze aus Vermietung und Verpachtung tätigt.  
 
Der Auftraggeber hat mit dem Auftragnehmer schriftlich über den bei der Gegenleis-
tung vorgenommenen Steuerabzug abzurechnen. Dabei sind anzugeben: 
 
1. Name und Anschrift des Auftragnehmers 
2. Rechnungsbetrag bzw. die Höhe der erbrachten Gegenleistung und der Zah-

lungstag 
3. Höhe des Steuerabzugs 
4. Finanzamt, bei dem der Abzugsbeitrag angemeldet worden ist. 
 
Damit der Auftraggeber vom Steuerabzug absehen kann, muß ihm der Auftragneh-
mer, noch bevor für die Bauleistung eine Gegenleistung erbracht wird, die Freistel-
lungsbescheinigung vorlegen. Ist die Freistellung nicht auf eine bestimmte 
Bauleistung beschränkt, genügt die Vorlage einer Ablichtung der Bescheinigung. An-
dernfalls ist die Freistellung im Original zu überlassen. Die Freistellungsbescheini-
gung ist vom Auftraggeber aufzubewahren. Gemäß § 48a Abs. 3 EStG haftet der 
Auftraggeber für einen nicht oder zu niedrig abgeführten Abzugsbetrag. 
 
Zusammenfassend läßt sich folgendes feststellen bzw. ergeben sich für Sie als Auf-
traggeber folgende Konsequenzen: 
 
1. Das Gesetz tritt am 01.01.2002 in Kraft. Die Abzugspflicht in Höhe von 15 % gilt 

jedoch auch bereits bei bestehenden Bauvertragsverhältnissen. 
2. Das Gesetz gilt ausschließlich für Bauleistungen, jedoch nicht für Planungsleis-

tungen. 
3. Mit der Vorlage der Unternehmerrechnung ist auch eine Freistellungsbescheini-

gung durch den Unternehmer vorzulegen. Bestehen Zweifel an der Verbindlich-
keit von Freistellungsbescheinigungen, sollte ein Anruf oder eine schriftliche 
Anfrage beim zuständigen Finanzamt erfolgen. 

4. Sofern durch die Unternehmer keine Freistellungsbescheinigung vorgelegt wer-
den kann, ist das zuständige Finanzamt mit Bankverbindung durch den Unter-
nehmer bekannt zu geben. 

5. Die Bauabzugssteuer gilt nicht, wenn die im Gesetz angegebenen Bagatellgren-
zen von 5.000,- bzw. 15.000,- EUR im laufenden Kalenderjahr unterschritten wer-
den. 

 
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Vorabinformation eine Hilfestellung zur neuen Bauab-
zugssteuer gegeben zu haben. Ansonsten verweisen wir auf die Veröffentlichung im 
Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2001, Teil 1, Nr. 46, ausgegeben zu Bonn am 
06.09.2001 bzw. auf das Merkblatt zum Steuerabzug bei Bauleistungen, herausge-
geben vom Bundesministerium für Finanzen. 
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
          INGENIEURBÜRO 
HOSSFELD & FISCHER 
BERATENDE INGENIEURE  VBI 
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